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EIN 
TANZMAGAZIN 
FÜR 
DEUTSCHLAND
Die größten Tanzschulen Deutschlands 
haben sich zusammengeschlossen und 
verlegen drei mal jährlich ein gemeinsa-
mes Tanzmagazin. Jede Tanzschule be-
kommt hierbei ihr individuelles Exemplar, 
ein eigenes Cover und bis zu 24 Seiten 

mit Geschichten, Fotos und Infos aus dem 
eigenen Umfeld. Weitere 27 Seiten sind 
national identisch. Ein interessanter Mix 
aus den Themenbereichen Tanzen, Ge-
sundheit und Lifestyle.





GANZ NAH 
AM KUNDEN
TANZEN – Das Magazin ist gratis. Das 
Heft ist ein ständiger Begleiter für alle 
Kunden, insbesondere weil Kursinhalte, 
Paralleltermine zum Wechseln und 
Partys aufgeführt sind. Das Magazin 
liegt für drei oder mehr Monate „auf 

dem Küchentisch“. Besser können sich 
Werbepartner nicht platzieren.
TANZEN – Das Magazin ist erprobt. Seit 
vielen Jahren funktioniert das Konzept 
in der Tanzschule Gutmann in Freiburg, 
einer der größten Tanzschulen Europas.





GROSSE
STREUUNG
TANZEN – Das Magazin ist erfolgreich, 
weil eine große Streuung gelingt. 
Kunden von Tanzschulen fühlen sich 
dem Unternehmen stark verbunden. 
Enge und langjährige Kontakte mit 
den Tanzlehrern sind Usus. 

Die Kunden nehmen Exemplare gerne 
mit und verteilen sie an Freunde, 

bzw. legen sie am Arbeitsplatz 
aus. Zuverlässiger lässt sich 
Empfehlungsmarketing nicht steuern.

TANZEN – Das Magazin lässt sich 
ohne großen Aufwand online per 
Issuu im Newsletter verschicken oder 
in sozialen Netzwerken verlinken.



40.000

3x jährlich, 10. Feb. oder 10. März / 20. Juni oder 20. Juli / 15. Oktober oder 15. November
(Weitere, flexible Erscheinungstermine nach Absprache) 

(1) Das Heft besteht aus 4 Seiten Umschlag + 48 Seiten Inhalt, Rückendrahtheftung, 
Format 160 x 226 mm
Umschlag: 4/4-farbig, 250g Bilderdruck holzfrei weiß matt + Dispersionslack matt
Innenseiten: 4/4-farbig, 100g Bilderdruck holzfrei weiß matt

(2) Angeliefert werden müssen die Daten im folgenden Format: Einzelseiten,
160 mm Breite x 226 mm Höhe, Beschnitt: 3 mm oben + unten + außen
Farbmodus: CMYK, keine Sonderfarben, nur Prozessfarben. 
Große schwarze Flächen als Tiefschwarz anlegen.
Bilder: CMYK-Modus, nicht kleiner als 300 dpi

bei 3 Anzeigen 3 % bei 6 Anzeigen 5 % bei 11 Anzeigen 10 % 

bei 3 Seiten 5 % bei 6 Seiten 10 %
Nachlässe werden nur gewährt, wenn die Anzeigen innerhalb eines Abschlussjahres 
erscheinen. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Abschlüsse müssen 
vor der ersten Anzeige vereinbart werden. 

15%

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen rein netto. Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.

Gutmann Events GmbH & Co. KG
Sparkasse Freiburg BLZ 680 501 01
Kontonummer 10056824  
IBAN: DE 37 6805 0101 0010 0568 24 
Swift (BIC) FRSPDE66XXX

info@gutmann-events.de

ALLGEMEINE
VERLAGSANGABEN

Auflage Freiburg

Erscheinungsweise

Druck- & Auftragsdaten, 
Datenübertragung

NACHLÄSSE

Malstaffel

Mengenstaffel

Agenturvergütung

Bankverbindung

Datenübertragung an



FORMATE UND PREISE

S: 53 x 226 mm
1/3 Spalte: 940,-Euro

1/3

1/3 SEITE

S: 320 x 226 mm
Doppelseite normal: 3950,- Euro

2/1

DOPPELSEITE

S: 160 x 226 mm
1/1 Seite: 1950,- Euro

1/1

1/1 SEITE



TANZEN - DAS MAGAZIN:
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN

1. »Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbenden oder sonstigen Inserenten in der Zeitschrift 
»TANZEN - Das Magazin« zum Zwecke der Verbreitung.

2. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
erfolgt dann, wenn der Auftraggeber erklärt hat, dass die Anzeige oder 
Fremdbeilage in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift erscheinen soll und dies von Gutmann 
Events schriftlich bestätigt worden ist.

3. Gutmann Events behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abru-
fe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen von Gutmann Events abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für Gutmann Events unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für Gutmann Events erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und dessen Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand-
teils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

4. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreie 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert Gutmann 
Events unverzüglich Ersatz an. Gutmann Events gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterla-
gen gegebenen Möglichkeiten.

5. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt Gutmann 
Events eine ihr hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Scha-
densersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer 
Auftragserteilung ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmög-
lichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorherseh-
baren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Alle Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen 
bei Schadensersatzansprüchen gelten nicht bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten sowie im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung von Gutmann Events für Schäden wegen des Fehlens zugesicher-
ter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet Gutmann Events darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 

von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt. Re-
klamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige schriftlich geltend gemacht 
werden.

6. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Gutmann Events berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

7. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

8. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung übersandt. Die Rech-
nung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine 
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

9. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Gutmann Events kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und/
oder für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist Gutmann 
Events berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

10. Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie 
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

11. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrags.

12. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenände-
rungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt Gutmann Events 
für Übermittlungsfehler keine Haftung.

13. Gutmann Events wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzei-
gentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von 
den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines 
Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentli-
chung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 
veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Anzeigentarifs.

14. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtli-
che Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, Gutmann Events von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages gegen 
Gutmann Events erwachsen.



15.Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann 
ausgeschlossen, wenn der Werbungtreibende die Möglichkeit hatte, vor 
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinzuweisen. Der 
Vergütungsanspruch von Gutmann Events bleibt unberührt.

16. Datenschutz: Gemäß Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, 
dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und 
Lieferantendaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert 
werden.

17. Etwaige Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich mit genauer 
Angabe des Textes oder der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschluss, 
bei Beilagenaufträgen wenigstens sechs Tage vor dem Streutermin zu 
übermitteln. Bei Abbestellungen gehen gegebenenfalls bereits entstandene 
Herstellungs- oder Vorbereitungskosten zu Lasten des Auftraggebers.

18. Bei Insolvenzen und gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. 
Im Falle einer Klage wird der auf die streitgegenständliche Forderung 
gewährte Nachlass wiederbelastet.

19. Eine Provision wird nur an die von Gutmann Events anerkannten Werbe-
mittler vergütet. Voraussetzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Wer-
bemittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert 
werden. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden 
an die Preisliste von Gutmann Events zu halten. Die von Gutmann Events 
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch 
teilweise weitergegeben werden. Für die Vermittlung von Aufträgen privater 
Auftraggeber wird eine Mittlungsvergütung nicht bezahlt.

20. Bei Änderungen der Preisliste oder der Geschäftsbedingungen treten die 
neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.

21. Gutmann Events behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzei-
gen abzulehnen.

22. Kann infolge von Streikmaßnahmen innerhalb oder außerhalb von 
Gutmann Events ein Anzeigenauftrag/Beilagenauftrag nicht zu dem Termin 
ausgeführt werden, der mit dem Auftraggeber vereinbart war, so ist Gut-
mann Events berechtigt, den Auftrag in der nächst erreichbaren Ausgabe 
auszuführen. Der Auftraggeber kann aus der Verschiebung des Ausfüh-
rungszeitpunkts keinerlei Mängel-/Gewährleistungsansprüche herleiten. Ein 
Ausgleichsanspruch des Auftraggebers besteht nur insoweit, als die Anzeige 
zu dem tatsächlichen Erscheinungstermin weniger gekostet hätte als an 
dem vereinbarten Termin.

23. Bei Beilagenaufträgen können Gewährleistungsansprüche nicht allein 
daraus abgeleitet werden, dass in einzelnen Exemplaren der Druckschrift 
die Beilage (z. B. infolge technischer Probleme oder Trägerverschulden) fehlt 
oder mehrfach eingelegt ist. Gewährleistungsrechte entstehen erst dann, 
wenn die Beilage in mindestens 10 % der Auflage fehlt.

24. Der Auftraggeber ist zur unverzüglichen Überprüfung der ihm übersand-
ten Rechnungen, Gutschriften, Bonusabrechnungen usw. verpflichtet. Rekla-
mationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der jeweiligen 
Schriftstücke schriftlich geltend gemacht werden, ansonsten gelten sie als 
akzeptiert.

25. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass die Anzeige 
auch in Onlinediensten erscheint. Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die 
digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen

26. Digitale Druckunterlagen sind solche, welche per Datenträger (z.B. 
Disketten, Cartridges, CDROM), direkt oder indirekt per Fernübertragung (z. 
B. FTP) an Gutmann Events papierlos übermittelt werden.

27. Unerwünschte Druckresultate (z. B. fehlende Schriften, falsche Raster-
weite), die sich auf eine Abweichung des Kunden von den Empfehlungen 
von Gutmann Events zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen 
zurückführen lassen (siehe „Digitale Anzeigenübermittlung“ in dieser Preis-
liste), führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen, insbesondere zu keinem 
Preisminderungsanspruch.

28. Für die Übertragung von digital übermittelten Druckvorlagen dürfen nur 
geschlossene Dateien mit inkludierten Schriften verwendet werden, also 
solche Dateien, an denen Gutmann Events inhaltlich keine Möglichkeit der 
Veränderung hat. Offene Dateien, z. B. Dateien, welche unter Corel Draw, 
QuarkXPress, Freehand usw. gespeichert wurden, können von Gutmann 
Events nicht weiterverarbeitet werden. Gutmann Events kann bei offenen 
Dateien für die inhaltliche Richtigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

29. Bei Übermittlung von mehreren zusammengehörenden Dateien hat der 
Kunde dafür Sorge zu tragen, dass diese Dateien innerhalb eines gemeinsa-
men Verzeichnisses (Ordner) gesendet bzw. gespeichert werden.

30. Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit ei-
nem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne 
Farb-Proof sind Farbabweichungen unvermeidbar, der Kunde kann hieraus 
keinerlei Gewährleistungsrechte geltend machen, insbesondere keinen 
Preisminderungsanspruch.

31. Der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckunterla-
gen dafür Sorge zu tragen, dass die übermittelten Dateien frei von evtl. 
Computerviren sind. Entdeckt Gutmann Events auf einer ihm übermittelten 
Datei Computerviren, wird diese Datei sofort gelöscht, ohne dass der Kunde 
hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Gutmann Events behält sich 
zudem vor, den Kunden auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden infiltrierten Computerviren Gutmann Events 
Schäden entstehen.

32. Erfüllungsort ist der Sitz von Gutmann Events. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand das für den 
Sitz von Gutmann Events zuständige Gericht. 

33. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

34. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieser 
Schriftformklausel.



HERAUSGEBER

Gutmann Events GmbH & Co KG
Kaiser-Joseph-Str. 270
79098 Freiburg

Tel  +49 (0) 761 - 383 77 901
Fax +49 (0) 761 - 383 77 929
E-Mail info@gutmann-events.de 
Web www.gutmann-events.de

Geschäftsführung: Matthias Blattmann 
und Hans Schmidt-Brinkmann
Komplementärin: JM-Events Geschäftsführungs- und 
Verwaltungs-GmbH - Sitz: Freiburg i. Breisgau
Handelsregister HRA 4952 - Handelsregister HRB 7081
USt-IdNr: DE227753741
V.i.S.d.P: Matthias Blattmann, Johnny Schmidt-Brinkmann


